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àndesbeschlus; betreffend die freiwillige Sanitätshülfe zu Kriegszwecken (25. Juni 1903) und seine
Bedeutung für das Note Kreuz und das Samariterwesen (Fortsetzung und Schluß, von Dr. W. Sahli.)

— KurSchronik. Fremdkörper in Kehlkopf und Luftröhre (von l)i. E. Ningier). Die Mustersortimente für Bett-
und Krankenwäsche. Vorstand der Samaritervereinignng Zürich. — Zentralvorstand des schweizerischen Militär-
sanitätsverculs. Gcsuudheiwrcgeln.

Ver Simdesbeschlnl; betreffend die freiwillige Samtiitshülfe m
Kriegszwecken fiö. Juni 1903) uild feilte Gedentung für das Rote Kreuz

und das Samariterwefcn.

Von I)n. W. Sahli Chef des Hülssvereinswesens.

(Nach eineni in Bern gehaltenen Vvrtrag.)

(Fortsetzung und Schluß).

Noch stärker als das Finanzwesen der freiwilligen Hülfe wird durch den

Bnndesbeschluß ihre Organisation beeinflußt. Der Bundesbeschluß bestimmt den

schweizerischen Zentralverein vom Roten Kreuz als Vertreter aller freiwilligen Hülfs-
vereine und bringt dadurch auch in die Friedensorganisation mehr Klarheit. Das Rote

Kreuz erhält so eine leitende Stellung, die es naturgemäß auch in Friedenszeiten
einnehmen muß und steht nun an der Spitze aller schweizerischen Hülfsvereine. Durch
die Schaffung eines solchen organisatorischen Mittelpunktes wird die Abklärung der

vielfach recht verworrenen Verhältnisse im Gebiete der freiwilligen Hülfe bedeutend

gefördert und damit das Verständnis des buntscheckigen Vereinswesens, wie es jetzt

mit den verschiedenartigen Samariter-, Militürsanitäts- und gemeinnützigen Frauen-
vereinen besteht, wesentlich erleichtert.
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Dem schiveizerischen Roten Kren/, erivachsen allerdings dadurch neue und

verantwortungsvolle ^Aufgaben, es ist dies aber nur zu begrüßen, denn gerade von

ihm gilt das Dichterivort: „Es wächst mit seinen Hähern Zwecken." Bereits hat das

Bote Kreuz seine neuen Ausgaben in Angriff genommen durch den Erlas; eines

G esch äftsreg l em en tes, durch das die bisher völlig mangelnde Fühlung
mit dem Sanitätsdienst der Armee gewonnen und die Zwecke und Ziele
des Roten Kreuzen präzisiert werden im Hinblick ans die Bedürfnisse der Armee.

Two Geschäftsreglement leistet aber zugleich auch einer weiteren wichtigen Forderung
Genüge: ES bildet einen allgemeinen Arbeitsplan für die gesamte freiwillige
Hülfe, der eine rationelle Verteilung der Arbeit und der sinan,Zellen Mittel unter
die verschiedenen Hülfsorganisativnen entsprechend ihrer besonderen Eignung und

ihre» Hülfsmitteln ermöglicht, die nötige Grundlage für ein regelrechtes Gesamt-

budget des schweizerischen Roten KrenzeS gibt, das nun zum ersten Rial, und zwar
mit Einnahmen und Aufgaben im Betrag von Fr. 27,blüh aufgestellt werden konnte.

Tas Samariterweseu ist im Gegensah zum Roten Kreuz ein ansge-
sprochenes Friedenswerk: es verfolgt ein verhältnismässig genau umgrenztes Ziel:
die Leistung erster Hülfe bei Unfällen, und kommt für den Kriegsfall erst in zweiter
Kinie in Betracht. Demgemäß hat der Bundcsbeschlnss, der speziell im Hinblick auf
die „Kriegsbereitschaft" gesagt wurde, für das Samariterwesen zwar nicht eine

direkte, wohl aber eine große indirekte Bedeutung. Bevor wir auf eine Erörterung
desselben eintreten, ist es aber notwendig, uns über den Begriff des Samariter-
Wesens, wie es in der Schweiz besteht, auseinanderzusetzen.

Das Samariterweseu darf nicht, wie das häusig geschieht, identifiziert werden

mit dem Samariterbnnd oder mit den Samaritervereincu. Diese bilden nur die

äußere Form, gleichsam das Gefäß, dessen wesentlicher Inhalt der Samaritergedanke,

das Samariterweseu ist. Die Form kann wechseln und muß je nach örtlichen und

zeitlichen Verhältnissen wechseln, während der Zuhält gleich bleibt. So tritt uns
denn in der SchweZ das Samariterwesen in verschiedenen Formen entgegen. Anders
in der deutschen Schweiz, anders bei den Welschen: die deutschen Samariter sind

zusammengefaßt in Samaritervereinen, während die Samariter der französischen

Schweiz sich nach absolviertem Kurs meist den Rot Kreuz-Vereinen anschließe».

Der größte Beil der dentschschiveizerischen Samaritervereine hat sich außerdem zu

einem Zeutralverbaud, dem schweizerischen Samariterbund, znsammengctan, dem aller-

dingS eine Anzahl kräftiger Vereine, wie die von Basel, Glarus, Lnzern x., fern

geblieben sind, indem sie beim Roten Kreuz Anschluß gesucht haben. Außerdem

gebären eine große Zahl von Samaritervereinen nicht nur dem Samariterbnnd,

sondern gleichzeitig auch dem Roten Kreuz als Mitglieder an, wie dies namentlich

im Kanton Bern mit seinem sehr entwickelten Samariterweseu häufig ist.

Es ist hieraus ersichtlich, daß die verbreitetste Form, in der sich das schwei-

zerisclw Samariterweseu organisiert hat, die Samaritervereine sind, von denen

die Mehrzahl beim Samariterbnnd, die Minderzahl beim Roten Kreuz Anschluß

gesucht und gesunden habe». Wir könne» so die Samaritervereine als die eigenü
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lichen organisatorischen Einheiten des Samaritcrwcscns bezeichnen, und die Ersah-

rangen des letzten Jahrzehntes haben ergeben, daß sie ihrem Zweck vollständig zu

genügen im stände sind, und daß auch in Zukunft die Samaritcrvereinc mit selb-

ständiger Verwaltung die Stütze des Samariterwesens bilden müssen.

Nicht ganz so einfach und klar liegen die Verhältnisse hinsichtlich der zentralen
Verbände des Samaritcrbnndes und des Roten Kreuzes. Da machen sich die Nach-
teile geltend, die jeder doppelspurigen Gcschüftsbchandlung anhängen, und es werden

diese Nachteile erst mit der Doppelspnrigkeit selbst verschwinden. Die Aufgaben
einer zentralen Leitung des Samariterwesens lassen sich gliedern in solche tech-
irischer Art und in Funktionen, die mit dem Vereinswcsen zusammenhängen,
und die wir der Kürze wegen als Administrativ aufgaben bezeichne» wollen.

Zu den technischen Aufgaben gehören vor allem sämtliche Fragen des Sama-

ritcrnnterrichts, als da sind: Die Aufstellung voir Programmen für die Kurse; die

Kontrolle des erteilten Unterrichts an den Schlußprüfnngen; die Bestimmungen
über das zweckmäßigste Unterrichtsmaterial r Lehrbücher, Anschauungsmittel, Uebungs-
material re.; die Ausbildung von Hülfslchrern und die Erweiterung des Unter-

richts durch Einbeziehung anderer Gebiete, wie häusliche Krankenpflege und Gc-

sundheitspflcgc, Feldübungen. zu ihnen gehören ferner alle Fragen, die das für
die erste Hülfe nötige Material betreffen lTranSportmittel, Verbandkasten, Verband-

Patronen ich. Alle diese technischen Aufgaben können nur gelost werden von Per-
sönlichkeiten, die in fortdauernder Fühlung mit der ärztlichen Wissenschaft stehen

und über alle Fortschritte der medizinischen Technik bestens orientiert sind. So
wenig die medizinische Erkenntnis eine abgeschlossene und für alle Zeiten fest-

stehende ist, so wenig können die technischen Aufgaben im Samariterwesen ein für
alle Male endgültig gelöst werden, auch sie wechseln und müssen immer wieder

nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft revidiert und verbessert

werden. Ans diesem Grund ist es völlig selbstverständlich, daß diese technischen

Funktionen im Samariterwesen ebensogut wie im bürgerlichen Leben ausschließlich

in die simnd von Aerzten gelegt werden, und zwar ist hierfür nicht jeder Arzt
schlechtweg geeignet, eS braucht dafür Aerzte, die sich mit diesen Fragen besonders

eingehend befassen. Wenn wir hier mit allem Nachdruck das Verlangen betonen,

es sollen die technischen Ausgaben, die das Samariterwesen stellt, ausschließlich

von Aerzten bearbeitet werden, so veranlaßt uns dazu die Tatsache, daß in den

letzten Jahren gerade ans diesem Gebiet oft weniger die Aerzte als das Laien-
clement zum Wort gekommen ist. Dadurch ist daS schweizerische Samariterwesen in

technischer Beziehung in Rückstand geraten, und es sollten sowohl die Fragen des

Unterrichts als diejenigen des Materials und der Kontrolle einer baldigen Revision

unterzogen werden. Allerdings muß dabei hervorgehoben werden, daß gerade diese

Aufgaben einen großen Aufwand an Zeit, Blühe und besonderen Kenntnissen er-

fordern und deshalb ihre Lösung keine leichte ist.

Anders liegt es mit den administrativen Aufgaben der zentralen Leitung; zu
diesen gehört die Berichterstattung über den Mitgliederbestand und die Tätigkeit,
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sowie die Verwaltung und Verteilung der sinaitziellen Vìittcl. Dazci bedarf es keiner

besonders alisgebildeten technischen Kräfte, diese Dinge können von einein tntchen

Vereinsvorstand ochie weiterem besorgt iverden. 'Allerdings sind wir der Ansicht,

das; in Vezng ans das Vereinslvesen eine straffe Zentralisation n>lr in tvenig

Punkten wünschenswert sei, da cher die Mannchfaltchkeit unseres Tandes in Sprache
und Sitte sich gegen eine allzu grope Vereinheitlichling zcir Wehr selzeit tviirde.

Es sollte nie vergessen iverden, dap die Kraft und der Schiverptinkt des Samariter-

Wesens nicht in einem mächtchen Zentralvecband, Peche dieser wie er wolle, liegt,

sondern in den organisatorischen Einheiten, in den einzelnen Samaritervereinen.

Wenn diese gesund and eifrig sind, dann in es auch um das ganze Samariterwesen

wopl bestelln sind sie untätig und energielos, dann wird auch eine noch so arbeits-

freudige Zentralleitnng wenig ausrichten. Sie Centralisation im Samariterwesen soll

nur ans denjenigen Eiebieten Platz greifen, die natnrgemich nicht durch die einzelnen

Vereine bearbeitet iverden können. Es inns; dies immer wieder betont werden gegen-

über der Anschauung, die Entwicklung des Samariterwesens sei chinptsächlich ab-

bängig vom Vestehen einer möglichst mächtigen Zentralorganisation.
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Wenn wir uns nun nach diesen allgemeinen Erörterungen zu den Verhält
nissen wenden, wie sie gegenwärtig im schweizerischen Samariterwesen herrschen,

so treffen wir ans zablreiche Uebelstände, die in der Doppelspnrigkeit der zentralen

Teilung durch den Samariterbnndesvorstand einerseits und dir Direktion des Voten

KrenzeS andererseits begriindet sind. Soivvbl die technischen als die administra
tiven Prägen iverden von diesen beiden Instanzen in verschiedener Weise bebandelt.

Während das Rote Kreuz, im Einklang mit seiner Entwicklung and seinen grösser»

Mittel», in den letzten Pahren sich namentlich der technischen Aufgaben angenommen
und für den Unterricht and die Mäiterialanschaffnng grössere Mittel verwendet hat,

haben im Samariterbnnd seit einiger Zeit diese Umbiete eine wesentliche Vertiefung
nicht mehr erhalten, es ist darin ein Stillstand eingetreten. Wir sehen die Nwünde

dafür in den nnznlänglichen Mitteln, über die der Samariterbnndesvorstand verfügt,

namentlich aber im überwiegenden Einfluss des Taicnelementes daselbst, das natnr
gemäs', über die technischen Portschritte ungenügend orientiert ist. Dafür hat die

Willing des Samariterbnndes seit Pahrcn ihre Tätigkeit besonders den admini
strativen Prägen zugewendet, und wer den letzten Jahresversammlungen beiwohnte,
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wird daselbst konstatiert haben, daß fast die ganze verfügbare Zeit durch eine

außerordentlich eingehende Berichterstattung über die verschiedenen (Gebiete dew Per-
einswesens beansprucht wurde, während sachliche fragen anderer Art in den Hinter-
gründ traten. Tie technische Weiterbildung wird kaum gestreift, während die Bericht-
erstattung, eigentlich nur ein Mittel zur Weiterbildung, zum Selbstzweck geworden

ist. Gerade die Fragen also, die ein einzelner Vercinsvorstand nicht von sich aus

losen kann und über die er die Anleitung vom Zentralvorstand erwartet, finden

wenig Berücksichtigung, während die administrativen Fragen, in denen die Bercinc

ohnedies wohl versiert sind, mit großer Weitschweifigkeit behandelt werden. So
haben die Delcgiertcnversammlnngen des TamaritcrbundeS gegenüber den früheren

Jahren viel von ihrem befruchtenden und anregenden Ginfluß eingebüßt, und cS

wird diese Einbuße durch das stärkere Hervortreten deS geselligen Elementes nicht

genügend ausgewogen.

Nimmt man dazu, daß die Aufrechterhaltung einer besonderen Zentralleitnng
für das Rote Kreuz und für den Samariterbnnd auch eine Verdoppelung der Ans-

gaben zur Folge hat, und daß diese finanzielle Last zwar den Samaritervereinen

recht fühlbar ist, dem Bundesvorstand aber doch nur bescheidene Mittel liefert, und

berücksichtigt man schließlich, daß eS je länger je schwieriger wird, einen Zentral-
Vorstand für den Samariterbnnd zu finden, der liber die nötige Feit verfügt, um

die außerordentlich angewachsenen Geschäfte zu besorgen, so wird man sich dem

Eindruck nicht verschließen können, daß eine Neuordnung der Zentralleitnng für
daS schweizerische Samariterwesen nicht mehr ein Lupus, sondern eine zwingende

Notwendigkeit ist.

Durch den BnndeSbeschluß vom 26. Juni l!M> ist nun eine Neuordnung

möglich geworden, und darin liegt seine große Bedeutung für das Samariterwesen

und die freiwillige Hülfe überhaupt^ dadurch, daß er dem Roten Kreuz bedeutende

finanzielle Mittel gewährt und ihm die Möglichkeit zuweist, dieselben im Hinblick

auf die Kriegsvorbereitnng der freiwilligen Sanitätshülfe auch andern Hülfs-
organisations zukomme» zu lassen, gibt er den Anstoß, das Verhältnis des Samariter-

Wesens zum Noten Kreuz neu, und zwar im Sinne eines en g eren A nsch l nsses,

zu ordnen. Schritte für eine solche Neuordnung sind vom Vorstand des Samariter-
bundes bereits getan worden, und wenn auch die bisherigen Verhandlungen bis

jetzt noch keine positiven Ergebnisse gezeitigt haben, sv sind wir doch davon völlig
überzeugt, daß ein engerer Anschluß des Samariterwesens an das Rote Kreuz in

der nächsten Zeit erfolgen muß, denn er liegt durchaus im gegenseitigen
Interesse beider Teile. Das Samariterwesen branclst vermehrte Mittel, um seine

Aufgaben erfüllen zu können, und diese vermehrten Mittel kann und mill ihm das

Note Kreuz gewähren das Note Kreuz braucht sowohl für die Friedensarbeit als

im Hinblick auf seine Kriegsanfgaben ein wohlunterrichtetes und leistungsfähiges

Samariterwesen und müßte ein solches geradezu neu schaffen, wenn es ihm nicht

gelänge, die bestehenden Samaritervereine sich anzugliedern und mehr als bisher

seinen edeln Fwecken dienstbar zu machen.
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Die Angliedernng des Samariterwesens bietet unserer Rceinnng nach keine

allzu großen sachlichen Schwierigkeiten; was sich ihr bis jetzt bindernd in den Weg
stellte, waren fast ausnahmslos Rücksichten persönlicher Natur, denen wir einen

entscheidenden Einfluß in dieser für das ganze Schwcizerland so wichtigen /frage
nicht einräumen können.

Unseres Erachtend sollte der Anschluß des gesamten schweizerischen Samariter-
Wesens an das Rote Krenz in der Weise erfolgen, daß die zentrale Leitung für
beide eine einheitliche würde. In der Direktion des Zentralvereins vom Roten

Krenz würde eine besondere „Samariterkonunissivn" geschaffen, ähnlich wie jetzt

schon eigene Kommissionen für die Bearbeitung besonderer Dienstzwcige jTransport-
kommission, Spitalkommission w.) bestehen. Diese Sanmriterkoinmission würde an

Stelle des bisherigen Zentralvorstandes des Samariterbnndes treten und die zen-
trale Instanz für sämtliche schweizerische Snmaritervercine, nicht nur für diejenigen,
die bis jetzt dem Samariterblind angehören, bilden. Ueber die Zusammensetzung und
den Geschäftskreis der Samaritcrkommission wären Bestimmungen aufzustellen, die

zwischen dem Zentralverein vom Roteil Kreuz und dem Samariterbnnd zu verein-
baren und von den beidseitigen Delcgicrtcnvcrsammlungen zu genehmigen wären.

Die Kosten der zentralen Leitung des Samaritcrwesens würde das schweizerische

Rote Krenz übernehmen, so daß von den Samaritervercincn besondere Jahres-
beitrüge an eine Zentralkasse nicht mehr entrichtet werden müßten. Durch eine solche

Verschmelzung der beiden Zentralleitungen würde der bisherigen Doppelspurigkeit
ein Ende gemacht, die Schweiz erhielte damit ein wirklich einheitliches, im Einklang
mit den Bedürfnissen im Jrieden und Krieg geleitetes Samariterwesen, das dann

wirklich den Namen eines schweizerischen Samariterbnndes mit Recht führen würde,
und dieser wichtige Schritt würde nicht nur keine Mehrbelastung der Vereine,

sondern eine nicht unbedeutende finanzielle Entlastung zur Jolge haben.

Den einzelnen Samaritcrvcreinen würde ihre selbständige Organisation und

Verwaltung durchaus gewahrt, sie übernähmen nur die Pflicht der jährlichen

Berichterstattung an die Samariterkommission, ähnlich wie jetzt an den Samariter-
bundesvorstand. In ihrem Interesse wäre es allerdings, wenn sie mit den Vereinen
des Roten Kreuzes in ihren Bezirken Jühlung suchten zur gemeinsamen Bear-

bcitung einzelner Aufgaben. Die Aufstellung von Bedingungen für ein solches

Zusammengehen in den einzelnen Landcsgegenden sollten aber vollständig der freien

Vereinbarung der beteiligten Ortsvereine überlassen werden, so daß dabei den vcr-
schiedenartigen Verhältnissen, wie sie unser Land ausweist, weitgehend Rechnung

getragen werden könnte. Ein solches Zusammengehen der Samaritervercine mit
örtlichen Rot Kreuz-Vereinen ist unbeschadet ihrer Zugehörigkeit zum
schweizerischen Samariterbnnd sehr wohl möglich, wie jetzt schon zahlreiche

Samaritervereine beweisen, die gleichzeitig dem Samariterbnnd und einem Zweig
verein vom Roten Krenz angehören: es sollte immer mehr zur Regel werden,

ebenso wie der Beitritt der einzelnen Samariter als zahlende Mitglieder der Rot
Krenz-Vereine, soweit dies ihnen wenigstens der meist geringe Jahresbeitrag erlaubt.
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Erst wenn sv die zentrale Leitung des Samaritcrwesens und des schweizerischen

Noten Kreuzes eine einheitliche geworden ist; wenn jeder Zwcigverein vom Noten

Kreuz die in seinem Gebiete befindlichen Samaritervcreine in gemeinsamer Arbeit

um sich gesammelt und wenn der einzelne Samariter allgemein begriffen hat, daß

er als Samariter die Pflicht hat, auch den Nvt-Krenz-Vcreinen als Mitglied bei-

zutreten und dadurch ans die Vercinsgeschäfte Ginfluß zu erlangen, — erst dann

wird die freiwillige Hülfe in unserem Paterlande die harmonische Ausgestaltung
erhalten, die sie bedarf, damit ihre Leistungen den Bedürfnissen entsprechein

-i-

Es ist nicht möglich, im Nahmen eines Aufsalzes im Pereinsorgan die /frage
der Fusion zwischen Notem Kreuz und Samaritcrwesen erschöpfend zu behandeln,
der interessanten Tetailfragen sind zu viele. Es kam mir deshalb hauptsächlich

darauf an, in großen Zügen ein Bild zu zeichnen vom Einfluß, den der Bundes-

beschlnß vom 2T Juni 1!>«L! auf das schweizerische Hülfsvereinswesen haben kann,

und einen Weg zu zeigen, der zu einer erfreulichen Entwicklung sichren würde, Sie

vorstehenden Ausführungen stellen lediglich die Privatansichten des Verfassers dar.

Mögen sie von den Lesern einer sachlichen Prüfung unterzogen werden, wie sie

jedem ernschaften Versuch, ein schwieriges und wenig bekanntes Gebiet aufzuklären,

gebührt.

Fremdkörper m Kehlkopf nnd Luftröhre.
Bon >>!'. E. äiiilgicr, Är,g in Nirchdmf.

Vor ungefähr 30 Jahre» stund ich eines Morgens in meiner Apotheke nnd

wartete — wie das bei einem jungen Anfänger etwa vorzukommen pflegt scchn-

süchtig ans Patienten.
Plötzlich wird die Türe aufgerissen und atemlos stürzt mein Nachbar herein

mit dem Angstrnf: „Kommen Sie schnell, schnell, Herr Doktor, unser „Nöbi" bat

soeben einen Knopf verschluckt und ist dem Ersticken nahe!" Eiligst raffe ich das

Notwendigste an Instrumenten zusammen und springe dem in Todesangst davon-

stürmenden Manne nach, über die Gasse nnd die Treppe hinauf ins offen stehende

Wohnzimmer, ans dem mir schon von weitem die unheimlich pfeifenden und röchelnden

Laute des etwa einjährigen, mit blaurotem, schaumbedeckten Gesichte angstvoll nach

Luft ringenden Kindes entgegendringen.

Ter Augenblick ist kritisch, jede Sekunde kostbar, darum mit langen Vorberci-

tnngcn nnd kunstgerechter Anwendung der mitgebrachten Instrumente <Mü»zen-

fänger u. dgl.) keine Zeit zu verlieren. So stelle ich mich den» sofort vor den auf

den Armen seiner Mutter sich in krampfhaften Zuckungen windenden Jungen hin,

fahre ihm mit dem Zeigefinger meiner rechten Hand keck nnd tief in den weit ge-

öffneten Mund, erwische glücklich den Knopf im Eingange des Kehlkopfes nnd reiße
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